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§ 3

Die VEB Molkereitechnik und -bedarf führen ihre 
Aufgaben in folgenden Zuständigkeitsbereichen durch:

1. der VEB Molkereitechnik und -bedarf Berlin in 
den Bezirken Potsdam, Cottbus, Frankfurt (Oder) 
sowie im Bereich des Magistrats von Groß-Berlin;

2. der VEB Molkereitechnik und -bedarf Dresden in 
den Bezirken Dresden, Leipzig, Karl-Marx-Stadt;

3. der VEB Molkereitechnik und -bedarf Erfurt in 
den Bezirken Erfurt, Gera, Suhl;

4. der VEB Molkereitechnik und -bedarf Schwerin in 
den Bezirken Schwerin, Rostock, Neubrandenburg;

5. der VEB Molkereitechnik und -bedarf Magdeburg 
in den Bezirken Magdeburg, Halle.

§ 4

(1) Die VEB Molkereitechnik und -bedarf sind im 
Rahmen ihres Zuständigkeitsbereiches für die tech
nische Betreuung der Betriebe der Milchindustrie zur 
Sicherung der planmäßigen Durchführung der sozia
listischen Rekonstruktion verantwortlich.

(2) Im einzelnen ergeben sich folgende Aufgaben:

a) Durchführung von Montagen sowie eines stän
digen Wartungs- und Reparaturdienstes in den 
Betrieben der milch verarbeitenden Industrie;

b) Einrichtung von Werkstätten zur Durchführung 
von Reparaturen an Maschinen und Geräten so
wie zur Anfertigung von Ersatzteilen, die in der 
Deutschen Demokratischen Republik nicht serien
mäßig hergestellt werden, und milchwirtschaft- 
lichen Kleingeräten;

c) Projektierungsarbeiten für die Durchführung 
von Montagen, Um- und Erweiterungsbauten;

d) Handel mit Produktionsmitteln und Produk
tionshilfsmitteln ;

e) Bildung und Unterhaltung von Reserven an 
Produktionsmitteln und Produktionshilfsmitteln 
(Störreserve).

§ 5

(1) Die VEB Molkereitechnik und -bedarf werden 
durch Betriebsleiter geleitet. Die Betriebsleiter sind 
Beauftragte der Arbeiter-und-Bauern-Macht und für 
die Erfüllung der Aufgaben sowie für die gesamte Ar
beit des Betriebes verantwortlich.

(2) Die Betriebsleiter leiten den Betrieb nach dem 
Prinzip der Einzelleitung. Sie sind dabei an die gesetz
lichen Bestimmungen, die Pläne und an die Weisun
gen des übergeordneten Organs gebunden.

(3) Die Betriebsleiter sind gegenüber allen An
gehörigen des Betriebskollektivs weisungsbefugt. Die 
Durchführung der Weisungen ist anzuleiten und zu 
kontrollieren.

(4) Stellvertreter der Betriebsleiter sind die Handels
leiter. Die Handelsleiter vertreten die Betriebsleiter im
Verhinderungsfälle.

§ 6

(1) Die VEB Molkereitechnik und -bedarf handeln im 
Rechtsverkehr durch ihre Betriebsleiter, die berechtigt 
sind, rechtsgeschäftliche Erklärungen für den Betrieb 
allein abzugeben.

(2) Bei Verhinderung der Betriebsleiter sind die 
Stellvertreter gemäß § 5 Abs. 4 berechtigt, rechts
geschäftliche Erklärungen für den Betrieb allein ab
zugeben.

(3) Die VEB Molkereitechnik und -bedarf werden 
außerdem durch Mitarbeiter oder Personen im Rahmen 
der ihnen erteilten Vollmachten vertreten. Vollmachten 
werden durch die Betriebsleiter schriftlich erteilt.

(4) Gesetzliche Bestimmungen, denen zufolge Ver
fügungen über Zahlungsmittel der Gegenzeichnung 
durch den Hauptbuchhalter oder seinen Stellvertreter 
bedürfen, bleiben unberührt.

§ 7

Die Wirtschaftsräte bei den Räten der Bezirke bzw. 
die Vereinigungen für die Lenkung der milchverarbei
tenden Industrie haben gegenüber den VEB Molkerei
technik und -bedarf folgende Rechte und Pflichten:

1. Weisungsbefugnis gegenüber dem VEB Molkerei
technik und -bedarf haben der Wirtschaftsrat bei 
dem Rat des Bezirkes bzw. die Vereinigung für die 
Lenkung der milchverarbeitenden Industrie, der 
der VEB Molkereitechnik und -bedarf unterstellt 
wurde. Die übrigen Wirtschaftsräte bei den Räten 
der Bezirke bzw. Vereinigungen für die Lenkung 
der milchverarbeitenden Industrie, die im Zustän
digkeitsbereich des VEB Molkereitechnik und -be
darf liegen, haben diesem gegenüber keine Wei
sungsbefugnis.

2. Der Wirtschaftsrat bei dem Rat des Bezirkes bzw. 
die Vereinigung für die Lenkung der milchverar
beitenden Industrie, denen der VEB Molkereitech
nik und -bedarf zugeordnet ist, sind verpflichtet, 
alle den Bereich anderer Wirtschaftsräte bzw. 
anderer Vereinigungen betreffenden Fragen ab
zustimmen und im gegenseitigen Einvernehmen zu 
entscheiden.

3. Der VEB Molkereitechnik und -bedarf sowie die 
ihm übergeordnete Vereinigung für die Lenkung 
der milchverarbeitenden Industrie sind den Wirt
schaftsräten bei den Räten der Bezirke für die Er
füllung der Aufgaben verantwortlich. Die Wirt
schaftsräte bei den Räten der Bezirke sind berech
tigt, den VEB Molkereitechnik und -bedarf bzw. 
die ihm übergeordnete Vereinigung zu Beratungen 
über die Erfüllung der Aufgaben hinzuzuziehen.

§ 8

Die VEB Molkereitechnik und -bedarf stellen Be
triebs- und Finanzpläne nach den geltenden gesetz
lichen Bestimmungen auf. Die Betriebs- und Finanz
pläne für das Jahr 1961 sind über die zuständigen Wirt
schaftsräte bei den Räten der Bezirke dem Ministerium 
der Finanzen zur Abstimmung vorzulegen.


